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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Besten Dank für die Möglichkeit zur Meinungsäusserung. Wir befürworten das Abkommen, das 
den Schutz der Spieler/-innen vor exzessivem Geldspiel verstärkt. Personen mit problematischem 
Spielverhalten lassen sich in der Regel nicht von Landesgrenzen aufhalten. Da gewisse Spiel-
banken in der Schweiz und in Liechtenstein lediglich 15 – 30 Autofahrminuten voneinander ent-
fernt sind, erfordert ein effizienter Sozialschutz den grenzüberschreitenden Austausch der Daten 
gesperrter Spieler/-innen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die in einem Land gesperrten 
Personen nicht in Spielbanken auf der anderen Seite der Grenze weiterspielen können.   
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 

Kathrin Schweizer Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsidentin Landschreiberin  
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Vernehmlassung  

zum Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürsten-
tum Liechtenstein über den Austausch von Daten betreffend gesperrte Spielerinnen 

und Spieler im Geldspielbereich 


